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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 228/00
Datum 10.07.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 260/02
Datum 22.10.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
10.07.2002 aufgehoben und die Klage gegen die Bescheide vom 25.09.1998 und
18.01.2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28.04.2002
abgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Der Hautarzt Dr. G. informierte die Beklagte mit Bericht vom 16.10.1992 Ã¼ber
eine Kontaktdermatitis gegen Gummi- (Latex) Handschuhe des am 27.07.1955
geborenen KlÃ¤gers. Die Hautkrankheit bestehe seit 1992.

Der KlÃ¤ger hatte von 1969 bis 1972 eine Lehre als Elektriker absolviert, war dann
nach dem Grundwehrdienst von 1977 bis 1981 bei verschiedenen Firmen tÃ¤tig.
Vom 08.04.1991 bis 19.04.1991 arbeitete er bei der Firma B. Trockenbau GmbH.
Vom 21.05. 1991 bis 11.10.1991 war er als Bauhelfer bei der Firma M. KG tÃ¤tig.
Vom 06.04.1992 bis 19.02.1993 folgte eine BeschÃ¤ftigung bei der Firma S.
-Technik GmbH, SÃ¤ure â�� und Korrosionsschutz ebenso vom 13.04.1993 bis
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15.03.1994. Der letzte Arbeitstag war der 03.03.1994. Vom 07.03.1994 bis
25.03.1994 war der KlÃ¤ger arbeitsunfÃ¤hig erkrankt. Leistungen von der
Krankenkasse bezog er bis 25.03.1994. Vom 11.04. bis 29.09.1994 war er Ã¼ber
das Arbeitsamt krankenversichert. Vom Mai 1994 bis 20.09.1994 arbeitete der
KlÃ¤ger bei der Firma A. als Helfer im Trockenbau. Chemischen Stoffen war er
hierbei nicht ausgesetzt. Im Mai 1995 war der KlÃ¤ger bei der Firma E. und N. als
Deckenbauer beschÃ¤ftigt. Vom 05.09.1995 bis 31.12.1995 sowie vom 10.04.1996
bis 11.07.1996 arbeitete der KlÃ¤ger bei der Firma B. und hatte dabei Kontakt mit
Mineralbeton, Splitt, Sand, Erdaushub, Bauschutt, Verbundsteinen, Gartenplatten,
Randplatten, Abwasserrinnen, Beton, Zement, Metall. Der Arbeitgeber teilte mit,
Fette oder Schmierstoffe wÃ¼rden nicht benÃ¶tigt, es werde mit
Schutzhandschuhen aus Leder gearbeitet. Vom 14.04.1997 bis 13.06.1997 war der
KlÃ¤ger als Maschinenbediener bei der Firma D. GmbH & Co.KG Stanztechnik
beschÃ¤ftigt. Vom 07.08.1997 an arbeitete er bei der Firma S. Logistik als
Lagerarbeiter. Ein direkter Kontakt mit schÃ¤digenden Stoffen sei nicht gegeben, es
wÃ¼rden Arbeitshandschuhe getragen. Am 09.02.1998 nahm der KlÃ¤ger eine
TÃ¤tigkeit bei der Firma W. Hausmeisterservice auf.

Die HautÃ¤rztin Dr. L. Ã¤uÃ�erte im Gutachten vom 12.09.1994, der KlÃ¤ger gebe
an, er habe erste HautverÃ¤nderungen schon 1974 bemerkt. Bei der Firma S. habe
er viele KunststoffbÃ¶den zu verlegen gehabt. Hier sei die Hauterkrankung wieder
schlechter geworden. Seit Mai 1994 arbeite er als Deckenbauer. Es handle sich um
eine vÃ¶llig trockene TÃ¤tigkeit, und er sei jetzt weitgehend hautgesund. Dr. L.
erklÃ¤rte, auf Grund der Vielzahl der Allergene sei es zu erklÃ¤ren, dass die
Hauterkrankung auch nach Aufgabe der eigentlich schÃ¤digenden TÃ¤tigkeit nicht
vÃ¶llig abgeklungen sei. Die jetzige BerufstÃ¤tigkeit sei schadensfrei. Eine
Weiterarbeit als FuÃ�bodenleger sei aber nicht mÃ¶glich und die Berufsaufgabe
zwingend gewesen. Beim KlÃ¤ger bestehe eine ausgeprÃ¤gte Ã�berempfindlichkeit
gegenÃ¼ber Thiuramen und Paraphenylendiamin, die in Gummischutzhandschuhen
enthalten seien, auÃ�erdem gegenÃ¼ber Epoxidharz, das vom KlÃ¤ger verarbeitet
worden sei. Die schwere und wiederholt rÃ¼ckfÃ¤llige Hauterkrankung habe
schlieÃ�lich zur Arbeitsaufgabe gefÃ¼hrt. Die MdE sei auf 25 v.H. zu schÃ¤tzen.

Bei einem Hausbesuch des Berufshelfers der Beklagten am 23.09. 1996 wurde
besprochen, dass der KlÃ¤ger vom 21.08.1996 bis 20.12.1996 an einer
BerufsintegrationsmaÃ�nahme des Arbeitsamtes teilnehme. Ihm wurde mitgeteilt,
dass er auch wÃ¤hrend des Praktikums die Allergene strikt meiden und keine
Gummihandschuhe tragen solle, sondern textilgefÃ¼tterte Handschuhe.

Im Gutachten vom 16.05.1997 fÃ¼hrte Dr. L. aus, es bestehe jetzt ein Zustand nach
vÃ¶llig abgeheilten HautverÃ¤nderungen wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit als
FuÃ�bodenleger. Eine sehr stark ausgeprÃ¤gte Sensibilisierung sei nachweisbar
gegenÃ¼ber Paraphenylendiamin, Thiuremen, Kobaltchlorid, 3-wertigem und
6-wertigem Chrom sowie gegenÃ¼ber Epoxidharz. Es fÃ¤nde sich ein
breitgefÃ¤chertes Allergenspektrum, dass sich gegenÃ¼ber der letzten Tes- tung
ausgeweitet habe. Auch die Testreaktionen seien stÃ¤rker als beim letzten Mal. Die
MdE sei mit 20 v.H. zu bewerten. Bei vorliegender Empfindlichkeit gegenÃ¼ber
Kobaltsalzen habe man Bedenken, die TÃ¤tigkeiten in einem metallverarbeitenden
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Beruf unbedenklich zu erklÃ¤ren. Der KlÃ¤ger habe angegeben, er sei in einer
Stanzerei an der Presse beschÃ¤ftigt. Es handele sich um einen vÃ¶llig trockenen
Arbeitsplatz. Technische Ã�le seien nicht vorhanden. Insofern kÃ¶nne man dieser
TÃ¤tigkeit unter Vorbehalt zustimmen und den Verlauf abwarten.

Laut Aktenvermerk der Beklagten ergab eine Besprechung mit dem Arbeitgeber W.
(TÃ¤tigkeit ab 09.02.1998), dass der KlÃ¤ger LagerhelfertÃ¤tigkeiten in der
Spedition ausÃ¼bte. Von einem schÃ¤digungsfreien Arbeitsplatz kÃ¶nne daher
ausgegangen werden.

Auf RÃ¼ckfrage erklÃ¤rte die Firma D. GmbH & Co.KG, Stanztechnik, dass dort
Bleche in verschiedenen GrÃ¶Ã�en, die eingeÃ¶lt seien, verarbeitet wÃ¼rden. Das
Material wÃ¼rde von Hand in die Maschine gelegt und nach der Bearbeitung
herausgenommen.

Die Beklagte gewÃ¤hrte dem KlÃ¤ger mit Bescheid vom 25.09.1998 wegen der
Berufskrankheit nach der Nr.5101 der Anlage zur BKV Rente nach einer MdE von 20
v.H. vom 15.06.1997 bis auf weiteres. Als Folge des Versicherungsfalles wurden
anerkannt: Kontaktsensibilisierung gegenÃ¼ber Kaliumdichromat, Chrom III-Chlorid,
Kobaltchlorid, Epoxidharz, Thiuram-Mix, P-phenylendiamin und
Tetramethylthiuramdisulfid.

Der KlÃ¤ger legte hiergegen am 27.10.1998 Widerspruch ein.

Der Hautarzt Dr. R. teilte in den Berichten vom 27.06.1999 und 03.11.1999 mit, es
bestÃ¼nden jetzt stabile VerhÃ¤ltnisse.

Im Gutachten vom 01.12.1999 kam der Hautarzt Dr. F. zusammenfassend zu dem
Ergebnis, bis zum 11.07.1996 sei der KlÃ¤ger bei mehreren Bauunternehmungen
beschÃ¤ftigt gewesen. Kontakt zu chromhaltigen Arbeitsstoffen und sonstige
hautschÃ¤digende TÃ¤tigkeiten seien bis zu diesem Zeitpunkt anzunehmen. Von
April bis Mitte Juni 1997 habe der KlÃ¤ger als Arbeiter in einer Stanzerei gearbeitet.
Er habe angeblich keinen Kontakt zu technischen Ã�len gehabt. Von Oktober 1997
bis Januar 1998 habe er als Lagerist gearbeitet, seit Februar 1998 bei der Firma W.
Hausmeisterservice. Auch hier handle es sich um einen trockenen nicht
schÃ¤digenden Arbeitsplatz. Jetzt finde sich ein gering ausgeprÃ¤gter Hautbefund
bei beruflich bedingten stark ausgeprÃ¤gten Kontaktsensibilisierungen auf ein
breitgefÃ¤chertes Allergenspektrum. Die MdE sei weiterhin auf 20 v.H. festzulegen.
Eine wesentliche Ã�nderung sei nicht eingetreten. Der derzeit ausgeÃ¼bten
beruflichen TÃ¤tigkeit kÃ¶nne aus dermatologischer Sicht zugestimmt werden.

Mit Bescheid vom 12.01.2000 gewÃ¤hrte die Beklagte die bisher wegen der Folgen
des Versicherungsfalles vom 14.06.1997 gewÃ¤hrte Rente als Rente auf
unbestimmte Zeit.

Der Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 28.04.2000
zurÃ¼ckgewiesen.
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Hiergegen hat sich die Klage vom 30.05.2000 zum Sozialgericht Augsburg gerichtet,
zu deren BegrÃ¼ndung der KlÃ¤ger am 19.04. 2001 ausgefÃ¼hrt hat, es liege eine
MdE von mindestens 30 v.H. vor.

Der auf Antrag des KlÃ¤gers gemÃ¤Ã� Â§ 109 SGG zum Ã¤rztlichen
SachverstÃ¤ndigen ernannte Hautarzt Dr. R. hat im Gutachten vom 18.02.2002
ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger sei erst am 23.09. 1996 Ã¼ber zu meidende Stoffe
aufgeklÃ¤rt worden. Seltsamerweise habe die Beklagte die Arbeit in einer Stanzerei
von April bis Juni 1997 als schÃ¤digend eingestuft und daher erst den 15.06. 1997
als Versicherungsfall angenommen. Dabei sei gerade die letzte TÃ¤tigkeit von Dr. F.
als vÃ¶llig trocken und frei von technischen Ã�len beschrieben worden. Beim dort
durchgefÃ¼hrten Arbeitsvorgang habe es sich um das Stanzen von WerkstÃ¼cken
und nicht um OberflÃ¤chenbehandlung wie Galvanisation etc. gehandelt.
Kaliumdichromat sei hier also sicher nicht aufgetaucht. Am Stanzarbeitsplatz habe
Chrom-III-Chlorid auch keine Rolle gespielt. Die Beklagte habe also keinen Grund,
diese letzte TÃ¤tigkeit als schÃ¤digend einzustufen. Auch heute habe der KlÃ¤ger
Kontakt zu Metallen, und die Beklagte stufe dies als schÃ¤digungsfrei ein. Dr. L.
habe die MdE mit 25 v.H. eingeschÃ¤tzt, dabei sei die Punktetabelle von 1987 zur
Anwendung gekommen. Ab 18.05.1995 bestÃ¼nden neue Empfehlungen zur
EinschÃ¤tzung der MdE, die zu einer MdE von 20 v.H. fÃ¼hrten. Eine Minderung um
5 v.H. stelle keine wesentliche Ã�nderung dar. Dem KlÃ¤ger sei ab 25.03.1994 eine
MdE von 25 v.H. als Dauerrente zuzugestehen. Die letzte schÃ¤digende TÃ¤tigkeit
habe er am 15.03.1994 aufgegeben.

Der KlÃ¤ger hat im Schreiben vom 03.04.2002 erklÃ¤rt, es sei vom Eintritt des
Versicherungsfalles am 24.03.1994 auszugehen. Die Beklagte hat in der
Stellungnahme vom 17.05.2002 erklÃ¤rt, die vor dem 15.06.1997 ausgeÃ¼bten
TÃ¤tigkeiten seien geeignet gewesen, die Hauterkrankung zu verschlimmern oder
wieder aufleben zu lassen. Auch wÃ¤hrend der TÃ¤tigkeit bei der Firma D. hÃ¤tten
hautgefÃ¤hrdende Arbeitsbedingungen bestanden.

Das Sozialgericht hat mit Urteil vom 10.07.2002 den Bescheid der Beklagten vom
25.09.1998 in der Gestalt des Bescheides vom 18.01.2000 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 28.04. 2000 aufgehoben und die Beklagte verurteilt,
den Eintritt des Versicherungsfalles auf den 24.03.1994 festzusetzen und die
gesetzlichen Leistungen hieraus zu gewÃ¤hren.

Der Versicherungsfall sei auf den 24.03.1994 festzulegen. Dr. R. begrÃ¼nde dies
damit, dass mit der KÃ¼ndigung der BeschÃ¤ftigung als Industriebodenleger am
15.03.1994 die schÃ¤digende TÃ¤tigkeit geendet habe. Von keiner der
nachfolgenden beruflichen AktivitÃ¤ten sei eine hautschÃ¤digende Folge an den
HÃ¤nden dokumentiert. Es seien auch keine ArbeitsunfÃ¤higkeitszeiten wegen
Handekzemen mehr aufgetreten. Der KlÃ¤ger habe zunÃ¤chst in einen nicht
schÃ¤digenden Beruf als Deckenbauer gewechselt. Sieben Monate nach der
Begutachtung durch Dr. L. habe der KlÃ¤ger eine TÃ¤tigkeit bei der Firma N.
begonnen, die von der Beklagten als schÃ¤digende TÃ¤tigkeit angesehen werde.
Das Gleiche gelte fÃ¼r die Anstellung bei der Firma B. , wo der KlÃ¤ger
Wegeeinfassungen und Toreinfahrten gebaut habe. Dagegen sei von der Beklagten

                               4 / 7

https://dejure.org/gesetze/SGG/109.html


 

befÃ¼rwortet worden, dass der KlÃ¤ger im Bauhof arbeite. Dr. R. weise zu Recht
darauf hin, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass die Beklagte die im September
1996 angestrebte TÃ¤tigkeit im Bauhof als vertrÃ¤glich einstufe, aber die Arbeit in
einer Stanzerei von April bis Juli 1997 als schÃ¤digend und den Versicherungsfall
auf den 15.06.1997 lege. Dabei sei gerade die letzte TÃ¤tigkeit von Dr. F. als vÃ¶llig
trocken und frei von technischen Ã�len beschrieben. Nach den damals gÃ¼ltigen
Erfahrungswerten sei Dr. L. 1994 zu einer MdE in HÃ¶he von 25 v.H. gekommen. Da
bei der erstmaligen Feststellung der Dauerrente eine Besserung nicht nachzuweisen
sei, sei die MdE vÃ¶llig neu einzuschÃ¤tzen nach den seit 18.05.1995 geltenden
Richtlinien. Deshalb betrage die MdE fÃ¼r die Dauerrente 20 v.H â�¦

Mit der Berufung vom 05.08.2002 hat die Beklagte eingewandt, nach der
telefonischen Auskunft der Firma D. habe der KlÃ¤ger eingeÃ¶lte Bleche von Hand
in eine Maschine einlegen und herausnehmen mÃ¼ssen. Der Arbeitsplatz sei
insofern nicht frei von technischen Ã�len gewesen. In technischen Ã�len sei jedoch
Kobalt enthalten. Damit stehe fest, dass der KlÃ¤ger von Mitte April 1997 bis
13.06.1997 schÃ¤digend tÃ¤tig gewesen sei und der Versicherungsfall erst mit
Aufgabe mit dieser schÃ¤digenden TÃ¤tigkeit zum 14.06.1997 habe eintreten
kÃ¶nnen. UnabhÃ¤ngig davon sei nicht ersichtlich, warum am 24.03.1994 der
Versicherungsfall eingetreten sein solle. Vom 07.03. bis einschlieÃ�lich 25.03.1994
sei der KlÃ¤ger wegen seiner Hauterkrankung arbeitsunfÃ¤hig erkrankt gewesen.
Ein Versicherungsfall vom 24.03.1994 hÃ¤tte keinesfalls eine vorlÃ¤ufige
EntschÃ¤digung nach einer MdE von 25 v.H. zur Folge. Selbst bei Eintritt des
Versicherungsfalles vor dem 18.05.1995 seien nicht die damals gÃ¼ltigen
Richtlinien maÃ�gebend, sondern die Empfehlungen vom 18.05.1995. Im Ã�brigen
sei der Urteilstenor unrichtig, weil die angefochtenen Bescheide aufgehoben und
nicht abgeÃ¤ndert worden seien.

Der KlÃ¤ger bestritt mit Schreiben vom 02.10.2002, dass die TÃ¤tigkeit bei der
Firma D. schÃ¤digend gewesen sei. Auf Anfrage des Senats teilte die Firma D. mit,
der KlÃ¤ger habe wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit Kontakt mit technischen Ã�len
gehabt. Er sei vom 14.04.1997 bis 13.06.1997 als Maschinenbediener tÃ¤tig
gewesen und habe Bleche zu bearbeiten gehabt. Die Bleche seien eingeÃ¶lt
gewesen. Der KlÃ¤ger sei verpflichtet gewesen, bei der Arbeit Handschuhe zu
tragen. Hierzu erklÃ¤rte der KlÃ¤ger im Schreiben vom 21.01.2003, Dr. R. habe
erklÃ¤rt, dass die TÃ¤tigkeit bei der Firma D. nicht schÃ¤digend gewesen sei. Es sei
zu einer Besserung der Beschwerden gekommen. Auch Dr. L. habe die TÃ¤tigkeit
als nicht schÃ¤digend eingestuft.

Die Beklagte erklÃ¤rte im Schreiben vom 25.04.2003, der im Urteil festgestellte Tag
des Eintritts des Versicherungsfalles sei willkÃ¼rlich. Bei einer Beendigung der
BeschÃ¤ftigung als Industriebodenleger ab 15.03.1994 und einer nachgewiesenen
ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 07.03. bis 25.03.1994 lasse sich ein am 24.03.1994
eingetretener Versicherungsfall nicht begrÃ¼nden. Der KlÃ¤ger habe gegenÃ¼ber
Dr. L. den Kontakt mit technischen Ã�len nicht angegeben.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 22.10.2003 wies die Vorsitzende darauf hin,
dass die Klage mit Schriftsatz vom 19.04.2001 auf die RentenhÃ¶he beschrÃ¤nkt
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worden sei, so dass der Zeitpunkt des Beginns der Verletztenrente bestandskrÃ¤ftig
geworden sei.

Die Beklagte stellt den Antrag, das Urteil des Sozialgerichts Augsburg vom
10.07.2002 aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Der KlÃ¤ger beantragt, die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf den wesentlichen Inhalt der
beigezogenen Akten der Beklagten sowie der Klage- und Berufungsakten Bezug
genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerechte Berufung ist zulÃ¤ssig und sachlich begrÃ¼ndet.

Streitig ist im vorliegenden Fall nur noch der Zeitpunkt des Rentenbeginns. Zu
Recht macht die Beklagte mit der Berufung geltend, dass der Versicherungsfall am
14.06.1997 eingetreten ist.

Denn der KlÃ¤ger hat im Klageverfahren im Schriftsatz vom 19.04. 2001 lediglich
eine hÃ¶here MdE beantragt. Soweit die Bescheide vom 25.09.1998 und 18.01.2000
(der, auch ohne vom KlÃ¤ger im Antrag erwÃ¤hnt zu sein, Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens und damit auch des Klageverfahrens war) in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 28.04.2000 den Rentenbeginn betrafen, sind sie
bestandskrÃ¤ftig geworden, da innerhalb der Klagefrist keine diesbezÃ¼gliche
Klage erhoben wurde (Â§ 77 SGG).

Der in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 10.07.2002 vor dem SG gestellte Antrag
ist eine KlageÃ¤nderung, in die die Beklagte sich im Berufugungsschriftsatz vom
02.08.2002 im Einzelnen eingelassen hat, so dass die KlageÃ¤nderung zulÃ¤ssig
geworden ist (Â§ 99 Abs. 1 und 2 SGG). Die geÃ¤nderte Klage ist aber unzulÃ¤ssig,
weil insoweit bindende Bescheide vorliegen.

Die Berufung ist daher schon deshalb erfolgreich, weil die Klage wegen
UnzulÃ¤ssigkeit abzuweisen ist.

Die Kostenentscheidung richtet sich nach Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 18.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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